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Förderverein der Don-Bosco Grundschule Bochum e.V. 
Katholische Grundschule, Friederikastraße 21, 44789 Bochum 

 
Der Vorstand     Véronique Fischer Kathrin Kelzenberg Martin Lücke 
        Vorsitzende  Schriftführerin   Kassenwart 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Don-Bosco Grundschule 

Bochum e.V. und meine Bereitschaft, die Arbeit des Vereins gemäß der jeweils gültigen 

Vereinssatzung mit einem Beitrag von ____________Euro / Jahr (Mindestbeitrag 

Jahr) zu unterstützen. 

Vor- und Nachname:  ________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ________________________________________________________ 

PLZ Wohnort:   ________________________________________________________ 

Name und Klasse des Kindes: ________________________________________________________ 

Bitte buchen Sie den genannten Betrag von meinem Konto ab. 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Ich ermächtige den Förderverein, Zahlungen von meinem unten genannten Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der 
Don-Bosco Grundschule auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Vor- und Nachname des Kontoinhabers: ____________________________________________ 

Kreditinstitut / Bank:    ____________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________ BiC:____________________________ 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung, jährlich 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE52ZZZ00000506537 
Mandatsreferenz (Ihre Mitgliedsnummer, bei Abbuchung auf dem Kontoauszug ersichtlich) 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich verpflichte mich, 
Änderungen meiner Kontoverbindung unaufgefordert dem Kassenwart mitzuteilen, damit dem Verein keine Nachteile 
durch Lastschriftrückgaben entstehen. 

Nach der derzeit gültigen Satzung ist das Geschäftsjahr gleich dem Schuljahr. Kündigungen der Mitgliedschaft müssen dem 
Vorstand daher bis zum 30. April zugegangen sein, um zum Ende des Geschäfts-/Schuljahres zu wirken. Die Mitgliedschaft 
endet nicht automatisch mit dem Ende des Schulbesuchs des jeweiligen Kindes. Eine automatische Spendenbescheinigung 

 

Bochum, den ___________________________                     _________________________ 
                                                                                                              Unterschrift 


